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BL - 0143.2/1

Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung

Am Montag, 22. Februar 2021, findet um 14:00 Uhr, im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu in
Mindelheim, Zi. Nr. 100, 1. OG, eine Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsver-
netzung statt.

T a g e s o r d n u n g :

A) Öffentliche Sitzung

1. Flexibus im Knoten Türkheim-Ettringen

2. Haushaltsentwurf des Landkreises Unterallgäu für das Jahr 2021 sowie die
Finanzplanungsjahre 2022-2024;
Vorberatung des Bereichs Schülerbeförderung und ÖPNV

3. Anpassung der Flexibus-Rahmenbedingungen

4. Flexibus im Knoten Kirchheim-Pfaffenhausen;
Tarifanpassung

5. Flexibus im Knoten Kirchheim-Pfaffenhausen;
Gebietserweiterung

6. Aktuelles zum ÖPNV

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.

Mindelheim, 11. Februar 2021

21 - 0831

Übung der Bundeswehr

Die Bundeswehr hat

vom 28.02.2021 bis 03.03.2021

eine Übung im Landkreis Unterallgäu angemeldet.

Es werden Luft- und Radfahrzeuge eingesetzt.

Das Landratsamt Unterallgäu bittet, die Übung in allen Ortsteilen ortsüblich bekanntzumachen. Etwaige
Einwendungen gegen die Übung sowie von der Übung auszunehmende Gebiete sind dem Landratsamt
Unterallgäu sofort mitzuteilen.
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Der Bevölkerung wird empfohlen, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten.
Auf die Gefahren, die von liegen gebliebenen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) ausgehen und auf
die Strafbestimmungen des § 246 StGB (Unterschlagung) wird besonders hingewiesen.
Die Vorschriften über die Anmeldung von Manöverschäden sind im Internet unter
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/10553265494 einzusehen.
Das aktuelle Formblatt -Schadensmeldung- wurde allen Gemeinden am 16.07.2018 übersandt.

Mindelheim, 3. Februar 2021

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

24 - 0041

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag
am 26. September 2021

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen
Bekanntmachung des Kreiswahlleiters

für den Wahlkreis 257 Ostallgäu

Für die Durchführung der Bundestagswahl sind insbesondere das Bundeswahlgesetz (BWG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Art. 1 des Fünfund-
zwanzigsten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 14. November 2020 (BGBl I S. 2395),
und die Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl I
S. 1376), zuletzt geändert durch Art. 10 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl I S. 1328) maßgeblich.

Hiermit fordere ich die Parteien und die Wahlberechtigten zur möglichst frühzeitigen Einreichung der
Kreiswahlvorschläge auf (§ 32 BWO). Die Kreiswahlvorschläge sind beim Kreiswahlleiter spätestens am

19. Juli 2021, 18:00 Uhr

schriftlich einzureichen (§ 19 BWG).

Die zur Entgegennahme von Wahlvorschlägen zuständige Dienststelle des Kreiswahlleiters befindet sich
im Landratsamt Ostallgäu, Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf (III. Obergeschoß, Zi-Nr. D 342).

A. Voraussetzungen für die Einreichung von Kreiswahlvorschlägen

1. Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach Maßgabe des § 20 BWG von Wahlberechtigten
eingereicht werden (§ 18 Abs. 1 BWG). Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahl-
vorschlag einreichen (§ 18 Abs. 5 BWG).

2. Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht aufgrund
eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, kön-
nen als solche einen Kreiswahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens am 21. Juni 2021 bis
18:00 Uhr dem Bundeswahlleiter ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der
Bundeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat (§ 18 Abs. 2 BWG).
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In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen will. Die
Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstands, darunter dem/der Vorsitzen-
den oder seinem/ihrem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine
Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der jeweils obersten Parteiorganisation an die
Stelle des Bundesvorstands. Die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie
ein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstands sind der Anzeige beizufügen. Der
Anzeige sollen Nachweise über die Parteieigenschaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes
beigefügt werden.

Die Anschriften des Bundeswahlleiters lauten wie folgt:
a) Briefanschrift: Der Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt, 65180 Wiesbaden
b) Haus- und Paketanschrift: Der Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt, Gustav-Stresemann-

Ring 11, 65189 Wiesbaden

3. Der Bundeswahlausschuss stellt spätestens am 9. Juli 2021 für alle Wahlorgane verbindlich fest,
welche Parteien im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl aufgrund
eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren und
welche Vereinigungen, die ihre Beteiligung angezeigt haben, für die Wahl als Parteien anzuerken-
nen sind (§ 18 Abs. 4 BWG). Gegen eine Feststellung, die sie an der Einreichung von Wahlvorschlä-
gen hindert, kann eine Partei oder Vereinigung binnen vier Tagen nach deren Bekanntgabe Be-
schwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Partei oder Vereinigung
von den Wahlorganen bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, längstens bis zum Ab-
lauf des 29. Juli 2021 wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln (§ 18 Abs. 4a BWG).

B. Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge

1. Als Bewerberin/Bewerber kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wer

a) am Wahltag Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist, das 18. Lebens-
jahr vollendet hat und nicht nach § 15 Abs. 2 BWG von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist,

b) als Bewerberin/Bewerber einer Partei nicht Mitglied einer anderen als der den Kreiswahlvor-
schlag einreichenden Partei ist und in einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreis-
bewerbers oder in einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung entsprechend
den Bestimmungen des § 21 BWG in geheimer Abstimmung hierzu gewählt worden ist,

c) ihre/seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich.

Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen einer Bewerberin/eines Bewerbers enthalten. Jede
Bewerberin/jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag
benannt werden.

2. Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO eingereicht werden. Er muss
enthalten (§ 34 Abs. 1 BWO)

a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, das Geburtsdatum, den Geburtsort
und die Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerberin/des Bewerbers,

b) den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch
diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren Kennwort.
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3. Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellver-
tretenden Vertrauensperson enthalten.

4. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei Mitgliedern des Vorstands des Landes-
verbandes, darunter der/dem Vorsitzenden oder ihrem/seinem Stellvertreter, persönlich und
handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei in Bayern keinen Landesverband oder keine ein-
heitliche Landesorganisation, so müssen die Kreiswahlvorschläge von den Vorständen der nächst-
niedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, dem § 34 Abs. 2 Satz 1 BWO ge-
mäß unterzeichnet sein. Die Unterschriften des einreichenden Vorstands genügen, wenn er inner-
halb der Einreichungsfrist nachweist, dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche, dem § 34 Abs. 2
Satz 1 BWO entsprechende Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände vorliegt.

5. Die Kreiswahlvorschläge der unter Buchstabe A Nr. 2 genannten Parteien müssen außerdem von
mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet
sein. Die Wahlberechtigung der Unterzeichner muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein
und ist bei Einreichung des Kreiswahlvorschlags nachzuweisen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 BWG).

6. Andere Kreiswahlvorschläge (Wählergruppen und Einzelbewerber) müssen von mindestens
200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein (§ 20
Abs. 3 BWG); Nr. 5 Satz 2 gilt entsprechend. Hierbei haben drei Unterzeichner ihre Unterschriften
auf dem Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten.

7. Muss ein Kreiswahlvorschlag nach den vorhergehenden Nummern 5 und 6 von mindestens
200 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern
nach Anlage 14 zur BWO unter Beachtung des § 34 Abs. 4 BWO zu erbringen. Auf jedem Formblatt
für eine Unterstützungsunterschrift kann nur eine Unterschrift geleistet werden. Die Formblätter
werden auf Anforderung vom Kreiswahlleiter kostenfrei geliefert.

Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) der/des vorzu-
schlagenden Bewerberin/Bewerbers anzugeben. Wird bei der Anforderung der Nachweis erbracht,
dass für die Bewerberin/den Bewerber im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Abs. 1
Bundesmeldegesetz eingetragen ist, wird anstelle ihrer/seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Er-
reichbarkeitsanschrift verwendet; die Angabe eines Postfachs genügt nicht.

Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlags, der den Kreiswahlvorschlag einreichen will, sind
außerdem bei Parteien deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese,
bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben. Die vorgenannten Angaben zur Be-
werberin/zum Bewerber und zum Wahlvorschlagsträger sind vom Kreiswahlleiter im Kopf der
Formblätter zu vermerken.

Parteien haben ferner die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer besonderen
oder allgemeinen Vertreterversammlung nach § 21 BWG zu bestätigen.

Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert (nach dem Muster der Anlage 14
zur BWO) eine Bescheinigung seiner Gemeindebehörde beizufügen, dass er im Wahlkreis wahlbe-
rechtigt ist.

Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere Kreis-
wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen weiteren Kreiswahlvorschlägen
ungültig.
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Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung der Bewerberin/des Bewerbers
durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unter-
schriften sind ungültig.

8. Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen:

a) Die Erklärung der/des vorgeschlagenen Bewerberin/Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15
zur BWO, dass sie/er ihrer/seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis
ihre/seine Zustimmung zur Benennung als Bewerberin/Bewerber gegeben hat, bei Kreiswahl-
vorschlägen von Parteien einschließlich der Versicherung an Eides statt, dass sie/er nicht Mit-
glied einer anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist,

b) eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der Anlage 16 zur
BWO, dass die Bewerberin/der Bewerber wählbar ist,

c) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschluss-
fassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der die Bewerberin/der Bewerber auf-
gestellt worden ist, im Falle eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG auch eine Ausfertigung der
Niederschrift über die wiederholte Abstimmung, mit der nach § 21 Abs. 6 Satz 2 BWG vorge-
schriebenen Versicherung an Eides statt. Die Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 17
gefertigt, die Versicherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 18 abgegeben werden,

d) die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts
der Unterzeichner (siehe Buchstabe B Nr. 7), sofern der Kreiswahlvorschlag von mindestens
200 Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein muss.

9. Die einzureichenden Unterlagen sind in Schriftform rechtzeitig vorzulegen. Die Schriftform ist
dann gegeben, wenn die schriftlich einzureichenden Unterlagen persönlich und handschriftlich
unterzeichnet sind und beim zuständigen Wahlorgan im Original vorliegen. Die Schriftform ist
durch E-Mail oder Telefax nicht gewahrt.

C. Zurücknahme und Änderung von Kreiswahlvorschlägen sowie Beseitigung von Mängeln

Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der
stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange nicht über seine Zulassung
entschieden ist. Ein von mindestens 200 Wahlberechtigten unterzeichneter Kreiswahlvorschlag kann
auch von der Mehrheit der Unterzeichner durch eine von ihnen persönlich und handschriftlich vollzo-
gene Erklärung zurückgenommen werden (§ 23 BWG).

Nach Ablauf der Einreichungsfrist kann ein Kreiswahlvorschlag nur durch gemeinsame schriftliche Er-
klärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson und nur dann geändert
werden, wenn die Bewerberin/der Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Das Verfahren nach
§ 21 BWG braucht nicht eingehalten zu werden, der Unterschriften nach den Punkten B Nr. 5 und B
Nr. 6 bedarf es nicht. Nach der Entscheidung über die Zulassung des Kreiswahlvorschlags ist jede Än-
derung ausgeschlossen (§ 24 BWG).

Nach Aufforderung durch den Kreiswahlleiter sind etwaige Mängel im Kreiswahlvorschlag durch die
Vertrauensperson rechtzeitig zu beseitigen. Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch Män-
gel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben werden (§ 25 BWG).
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D. Auskunft und Vordrucke

Auskunft zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen erteilt das Büro des Kreiswahlleiters:
Landratsamt Ostallgäu, Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf, Tel. 08342/911-321 (Herr Kunz-
mann) oder -327 (Frau Liedtke), Fax 08342/911-562, E-Mail: wahlen@lra-oal.bayern.de.

Zur Erstellung der übrigen Formblätter (Anlagen 13, 15, 16, 17 und 18 zur BWO) steht auch eine Web-
anwendung zur Verfügung. Diese bietet Unterstützung bei der Erstellung der Formblätter und hilft
Übertragungsfehler zu vermeiden. Die Einrichtung eines Zugangs ist über das Büro des Kreiswahlleiters
möglich (Kontaktdaten wie vorgenannt). Alternativ können die Formblätter zum Selbstausfüllen auch
angefordert werden.

Informationen sind darüber hinaus im Internetangebot des Landeswahlleiters unter
www.wahlen.bayern.de abrufbar.

Marktoberdorf, 1. Februar 2021

Ralf Kinkel
Kreiswahlleiter

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Abwasserverbands Memmingen-Land,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2021

I.

Auf Grund der Art. 40 und 41 KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der
Abwasserverband Memmingen-Land folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.878.800 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 981.000 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.
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§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Verbandsumlagen werden wie folgt festgesetzt:

a) Verwaltungsumlage der Verbandsgemeinden 78.800 €

b) Kapitaldienstumlage der Verbandsgemeinden 0 €

c) Investitionsumlage der Verbandsgemeinden zur
Finanzierung der Maßnahmen am Gruppenklärwerk 340.000 €

d) Investitionsumlage der Verbandsgemeinden für Verbandsanlagen 298.000 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2021 in Kraft.

Bad Grönenbach, 8. Februar 2021
ABWASSERVERBAND MEMMINGEN-LAND

Bernhard Kerler
Verbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haus-
haltssatzung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Zi.Nr. 23) innerhalb
der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit (Art. 26 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO).
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24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Bad Grönenbach,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 42 Abs. 1
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO)
erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 586.800 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 469.800 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind mit 200.000 € vorgese-
hen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Schulverbandsumlage Verwaltungshaushalt

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben wird
für das Haushaltsjahr 2021 auf 476.800 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die
Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage).

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom
01.10.2020 auf 297 Verbandsschüler festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.605,39 € festgesetzt.

Schulverbandsumlage Vermögenshaushalt

4. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben wird
für das Haushaltsjahr 2021 auf 162.800 € festgesetzt und nach den Regelungen der Zweckvereinbarung
vom 16.10.2003 umgelegt (Investitionsumlage).
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5. Der Berechnung der Investitionsumlagen werden die Schülerzahlen nach dem Stand vom 01.10.2020
mit folgenden Zahlen zugrunde gelegt:

a) Schülerzahl Grundschule: 177 Schüler
b) Schülerzahl Mittelschule: 120 Schüler

c) Gesamt 297 Schüler

6. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler (§ 4 Nr. 5 a) für den Bereich der Grundschule auf
203,39 € festgesetzt.

7. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler (§ 4 Nr. 5 b) für den Bereich der Mittelschule auf
613,33 € festgesetzt.

8. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler (§ 4 Nr. 5 c) für den allgemeinen Bereich der Grund-
und Mittelschule auf 179,12 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 60.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2021 in Kraft.

Bad Grönenbach, 8. Februar 2021
SCHULVERBAND BAD GRÖNENBACH

Bernhard Kerler
Schulverbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Bestandteile.

Das Landratsamt Unterallgäu hat als Rechtsaufsichtsbehörde die nach der Gemeindeordnung erforderli-
che Genehmigung zu § 2 der Haushaltssatzung nach Art. 71 Abs. 2 GO: 200.000 € (Gesamtbetrag der
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) mit Schreiben vom 01.02.2021,
Gz.: 24 - 9410.0 erteilt.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haus-
haltssatzung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Zi.Nr. 23) innerhalb
der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit (Art. 26 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO).
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24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Woringen,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2021

I.

Aufgrund der Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 42 Abs. 1
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO)
erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 259.200 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.120.000 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird
auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

SCHULVERBANDSUMLAGE

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im
Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 230.300 € festgesetzt und nach der Zahl der
Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage).

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom
01.10.2020 auf 122 Verbandsschüler festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.887,70 € festgesetzt.
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4. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im
Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 120.000 € festgesetzt und nach der Zahl der
Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Investitionsumlage).

5. Der Berechnung der Investitionsumlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2020 mit ins-
gesamt 122 Verbandsschülern zugrunde gelegt.

6. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 983,61 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 30.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2021 in Kraft.

Woringen, 8. Februar 2021
SCHULVERBAND WORINGEN

Jochen Lutz
Schulverbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Bestandteile.

Das Landratsamt Unterallgäu hat als Rechtsaufsichtsbehörde die nach der Gemeindeordnung erforderli-
che Genehmigung zu § 2 der Haushaltssatzung nach Art. 71 Abs. 2 GO: 1.000.000 € (Gesamtbetrag der
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) mit Schreiben vom 01.02.2021,
Gz.: 24 - 9410.0 erteilt.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haus-
haltssatzung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Zi.Nr. 23) innerhalb
der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit (Art. 26 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO).
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24 - 9410.0

Haushaltssatzung
der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2021

I.

Aufgrund der Art. 8 Abs. 2 und 10 VGemO sowie Art. 42 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff der
Gemeindeordnung erlässt die Verwaltungsgemeinschaft folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.062.200 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 130.000 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

I. Verwaltungsumlage

1. Festsetzung

a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 1.592.500 € festgesetzt.

b) Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand
vom 30.06.2020 wie folgt festgesetzt:

Gemeinden Einwohner Stand 30.06.2020

Markt Bad Grönenbach 5.704
Gemeinde Wolfertschwenden 2.056
Gemeinde Woringen 2.129

9.889
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c) Die Verwaltungsumlage wird somit je Einwohner auf 161,04 € festgesetzt.

2. Umlageschuld

Die Umlageschuld beträgt für

Markt Bad Grönenbach 5.704 x 161,04 € = 918.558 € 57,68 %
Gemeinde Wolfertschwenden 2.056 x 161,04 € = 331.093 € 20,79 %
Gemeinde Woringen 2.129 x 161,04 € = 342.849 € 21,53 %

1.592.500 €

II. Investitionsumlage

1. Festsetzung

a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von
Ausgaben im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 0 € festgesetzt.

b) Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem
Stand vom 30.06.2020 wie unter Ziffer I, Nr. 1, Buchstabe b) festgesetzt, angenommen.

c) Die Investitionsumlage wird somit je Einwohner auf 0 € festgesetzt.

2. Umlageschuld

Die Umlageschuld beträgt für

Markt Bad Grönenbach 5.704 x 0 € = 0 €
Gemeinde Wolfertschwenden 2.056 x 0 € = 0 €
Gemeinde Woringen 2.129 x 0 € = 0 €

0 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2021 in Kraft.

Bad Grönenbach, 8. Februar 2021
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT BAD GRÖNENBACH

Bernhard Kerler
Gemeinschaftsvorsitzender
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II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haus-
haltssatzung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Zi.Nr. 23) innerhalb
der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit (Art. 26 Abs.1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO).

Z 3.1 - 28/24/25/26

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Berufliche Schulen Bad Wörishofen,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2021

I.

Aufgrund der Art. 40 bis 42 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i.V.m. Art. 63 ff
der Gemeindeordnung erlässt der Zweckverband Berufliche Schulen Bad Wörishofen folgende Haushalts-
satzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.531.700 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.378.400 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.
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§ 4

A. Verwaltungsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) wird für das Haushaltsjahr 2021
auf 2.564.300 € festgesetzt und nach der Satzung des Zweckverbandes Berufliche Schulen Bad Wö-
rishofen auf die Mitglieder umgelegt.

2. Nach § 9 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes Berufliche Schulen Bad Wörishofen trägt den
ungedeckten Finanzbedarf der Landkreis Unterallgäu mit 80 % und die Stadt Bad Wörishofen mit
20 %. Somit entfallen auf den Landkreis Unterallgäu 2.051.440 € und auf die Stadt Bad Wörishofen
512.860 €.

B. Investitionsumlage

Eine Investitionsumlage wird in Höhe von 600.000 € erhoben. Davon entfallen auf den Landkreis Un-
terallgäu 480.000 € und auf die Stadt Bad Wörishofen 120.000 €.

§ 5

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht bean-
sprucht.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2021 in Kraft.

Mindelheim, 29. Januar 2021
ZWECKVERBAND BERUFLICHE SCHULEN BAD WÖRISHOFEN

Alex Eder
Verbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt vom Tage nach dieser Bekanntmachung an bis zur nächsten
amtlichen Bekanntmachung einer neuen Haushaltssatzung im Landratsamt Unterallgäu (Kämmerei, Zim-
mer 136) innerhalb der Geschäftsstunden öffentlich zur Einsicht aus.

Alex Eder
Landrat


